
Bundesgesetz über die Berufsbildung 

Art. 60 

1 Zur Förderung der Berufsbildung können Organisationen der Arbeitswelt, die für 
Bildung und Weiterbildung sowie Prüfungen zuständig sind, eigene 
Berufsbildungsfonds schaffen und äufnen. 

2 Die Organisationen umschreiben den Förderungszweck ihres 

Berufsbildungsfonds. Insbesondere sollen sie die Betriebe in ihrer Branche in der 
berufsspezifischen Weiterbildung unterstützen. 

3 Der Bundesrat kann auf Antrag der zuständigen Organisation deren 

Berufsbildungsfonds für alle Betriebe der Branche verbindlich erklären und diese 
zur Entrichtung von Bildungsbeiträgen verpflichten. Dabei gelten sinngemäss die 

Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 28. September 19561 über die 
Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen. 

4 Voraussetzung für die Verbindlicherklärung ist, dass: 

a. 
sich mindestens 30 Prozent der Betriebe mit mindestens 30 Prozent der 

Arbeitnehmenden und der Lernenden dieser Branche bereits finanziell am 
Bildungsfonds beteiligen; 

b. 
die Organisation über eine eigene Bildungsinstitution verfügt; 

c. 
die Beiträge ausschliesslich für die branchentypischen Berufe erhoben 
werden; 

d. 
die Beiträge für Massnahmen in der Berufsbildung eingesetzt werden, die 

allen Betrieben zugute kommen. 

5 Die Bildungsbeiträge richten sich in Art und Höhe nach dem für die Kosten der 
Berufsbildung bestimmten Beitrag der Mitglieder der entsprechenden 
Organisation. Der Bundesrat legt die maximale Höhe fest; dabei kann er die 

Höchstbeträge nach Branchen differenzieren. 

6 Betriebe, die sich bereits mittels Verbandsbeitrag an der Berufsbildung 
beteiligen, in einen Berufsbildungsfonds einbezahlen oder sonst nachweisbar 

angemessene Bildungs- oder Weiterbildungsleistungen erbringen, dürfen nicht zu 
weiteren Zahlungen in allgemein verbindlich erklärte Bildungsfonds verpflichtet 

werden. 

7 Das Bundesamt führt die Aufsicht über die allgemein verbindlich erklärten 
Fonds. Die Details über Rechnungslegung und Revision werden in der 
Verordnung geregelt. 

 


